
Stand: 16.07.2025 04:45:32

Vorgangsmappe für die Drucksache 19/6685

"Änderungsantrag zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Bayerisches Ladenschlussgesetz

(BayLadSchlG) (Drs. 19/5953)"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 19/6685 vom 14.05.2025

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 19/7384 des SO vom 03.07.2025

3. Beschluss des Plenums 19/7501 vom 10.07.2025



 

19. Wahlperiode 14.05.2025  Drucksache 19/6685 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 

der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, Volkmar Halbleib, Anna 
Rasehorn, Markus Rinderspacher, Arif Taşdelen, Horst Arnold, Nicole Bäumler, 
Florian von Brunn, Martina Fehlner, Christiane Feichtmeier, Sabine Gross, Ruth 
Müller, Harry Scheuenstuhl, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, Katja 
Weitzel und Fraktion (SPD) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung  
Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Art. 2 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Personallos betriebene Kleinstsupermärkte mit einer unmittelbar dem Verkauf 
dienenden Grundfläche von bis zu 150 m², in denen kein persönlicher Kundenkontakt 
stattfindet und die Auswahl, Übergabe und Bezahlung der Waren mittels eines oder 
mehrerer Warenautomaten oder mittels Selbstbedienung erfolgt, dürfen grundsätzlich 
in den allgemeinen Ladenschlusszeiten geöffnet sein. 2An Sonntagen sind auch perso-
nallos betriebene Kleinstsupermärkte für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden ge-
schlossen zu halten. 3Die Gemeinden können durch Rechtsverordnung an Werktagen 
in den allgemeinen Ladenschlusszeiten die Dauer und die Lage der zugelassenen Öff-
nungszeit abweichend festsetzen. 4Verkaufsstellen zur Direktvermarktung überwiegend 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind von den allgemeinen Ladenschlusszeiten nach 
Abs. 1 vollständig ausgenommen.“ 

 

 

Begründung: 

Die im Bayerischen Ladenschlussgesetz verankerte Sonntagsruhe sollte auch für per-
sonallos betriebene Kleinstsupermärkte gelten. Dies dient dem Schutz des verfas-
sungsrechtlich garantierten Sonntags als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhe-
bung. Zudem wird durch diese Änderung ein fairer Wettbewerb zwischen traditionellen 
und personallosen Einzelhandelsbetrieben sichergestellt. Die Möglichkeit der erweiter-
ten Öffnungszeiten an Werktagen bleibt für personallos betriebene Kleinstsupermärkte 
weiterhin bestehen. 

Der Sonntag stellt für viele Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Kulturgut und einen 
Tag der Erholung und Ruhe dar. Dieses wertvolle gesellschaftliche Gut gilt es zu be-
wahren. Eine Ausweitung von Sonn- und Feiertagsöffnungen, auch für personallose 
Verkaufsstellen, würde diesem Grundsatz entgegenstehen und die gesellschaftliche 
Bedeutung der Sonntagsruhe schrittweise aushöhlen. 

Die Möglichkeit für Kommunen, die Öffnungszeiten weiter zu beschränken, wie im 
neuen Satz 3 vorgesehen, ist notwendig, um auf lokale Gegebenheiten reagieren zu 
können. So kann beispielsweise dem Problem von reinen „Automatenfilialen“ für das 
Ausgehpublikum begegnet werden, die oftmals zu nächtlicher Lärmbelästigung und ver-
mehrtem Müllaufkommen in Wohngebieten führen können. 
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Die vorliegende Änderung vereint somit den Schutz der Sonntagsruhe mit den Bedürf-
nissen einer modernen Nahversorgung und gibt den Kommunen zugleich die notwen-
digen Instrumente an die Hand, um flexibel auf lokale Erfordernisse reagieren zu kön-
nen. 

Während die Sonntagsruhe grundsätzlich auch für den Einzelhandel gilt, stellen land-
wirtschaftliche Direktvermarkter eine begründete Ausnahme dar. Für sie wird eine voll-
ständige Befreiung von den allgemeinen Ladenschlusszeiten, einschließlich der Sonn- 
und Feiertagsöffnung, vorgesehen. Diese Ausnahmeregelung ist durch die besonderen 
Charakteristika der landwirtschaftlichen Direktvermarktung gerechtfertigt: 

1. Besondere Versorgungsfunktion: Landwirtschaftliche Direktvermarkter überneh-
men insbesondere im ländlichen Raum eine wichtige Grundversorgungsfunktion mit 
frischen, regionalen Lebensmitteln. Diese zentrale Rolle rechtfertigt eine Sonderbe-
handlung im Sinne des Gemeinwohls. 

2. Verderblichkeit der Waren: Anders als im regulären Einzelhandel handelt es sich 
bei landwirtschaftlichen Produkten häufig um hochverderbliche Waren, deren Ver-
kauf nicht mehrere Tage aufgeschoben werden kann, ohne erhebliche Qualitätsein-
bußen oder Verluste zu riskieren. 

3. Kulturgut und Tradition: Die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte ist ein 
traditionsreiches Kulturgut, das den ländlichen Raum prägt und zur Identität vieler 
Regionen beiträgt. Die Sonntagsöffnung von Hofläden und ähnlichen Einrichtungen 
entspricht einer langen kulturellen Tradition. 

4. Keine Beeinträchtigung der Arbeitsruhe: Durch die Beschränkung auf überwiegend 
selbst erzeugte Produkte und den engen räumlichen Zusammenhang mit dem land-
wirtschaftlichen Betrieb wird sichergestellt, dass es sich um eine Form der Selbst-
vermarktung handelt, die mit dem Gedanken der sonntäglichen Arbeitsruhe verein-
bar ist. Vielen landwirtschaftlichen Betrieben ist es zudem möglich, ihre Verkaufs-
stellen personallos zu betreiben. 

5. Touristische Bedeutung: Die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
hat eine erhebliche touristische Bedeutung, insbesondere an Wochenenden und 
Feiertagen, wenn Besucher in ländliche Regionen kommen. Die Möglichkeit, regio-
nale Produkte direkt vom Erzeuger zu erwerben, stellt einen wichtigen Faktor für die 
Attraktivität ländlicher Räume dar. 

Die Ausnahmeregelung für landwirtschaftliche Direktvermarkter wahrt somit einen aus-
gewogenen Kompromiss zwischen dem Schutz der Sonntagsruhe einerseits und der 
Förderung einer nachhaltigen regionalen Lebensmittelversorgung andererseits. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/5953 

Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Barbara Fuchs u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6328 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Bayerisches Ladenschlussgesetz 
(BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Roland Magerl, Johannes Meier, E-
lena Roon u.a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/6360 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Bayerisches Ladenschlussgesetz 
(BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/6685 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Bayerisches Ladenschlussgesetz 
(BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/6686 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Bayerisches Ladenschlussgesetz 
(BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, 
Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/6687 
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zum Gesetzentwurf der Staatsregierung Bayerisches Ladenschlussgesetz 
(BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

7. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Huber, Kerstin Schreyer, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Felix Locke, Anton Rittel u.a. FREIE WÄHLER 

Drs. 19/7124 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

8. Änderungsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Anton Rittel 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Thomas Huber, Kerstin Schreyer, Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. CSU 

Drs. 19/7125 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) 
hier: Planungssicherheit für lange Einkaufsnächte im Herbst 
(Drs. 19/5953) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g  

Berichterstatter zu 1: Thomas Huber 
Berichterstatterin zu 2: Eva Lettenbauer 
Berichterstatter zu 3: Johannes Meier 
Berichterstatterin zu 4-6: Doris Rauscher 
Mitberichterstatterin zu 1: Doris Rauscher 
Mitberichterstatter zu 2-6: Thomas Huber 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und 
Familie federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Landesent-
wicklung, Energie, Medien und Digitalisierung hat den Gesetzentwurf mitbera-
ten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 19/6328, Drs. 19/6360, Drs. 19/6685, Drs. 19/6686 und Drs. 19/6687 
in seiner 27. Sitzung am 22. Mai 2025 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/6687 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/6685 und 19/6686 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/6328 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/6360 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitali-
sierung hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/6328, Drs. 
19/6360, Drs. 19/6685, Drs. 19/6686, Drs. 19/6687, Drs. 19/7124 und Drs. 
19/7125 in seiner 30. Sitzung am 26. Juni 2025 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen 
durchgeführt werden: 

 

1. Art. 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nr. 1 wird aufgehoben. 

bb) Die Nrn. 2 und 3 werden die Nrn. 1 und 2. 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 
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„3Für das Feilhalten von Waren im Rahmen von Volksfesten, Messen, 
Ausstellungen und Märkten im Sinne der Titel III und IV der Gewerbe-
ordnung (GewO) gelten die gewerberechtlich festgesetzten Öffnungs-
zeiten.“ 

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und wird wie folgt gefasst: 

„4Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten dürfen auf gewerbe-
rechtlich festgesetzten Groß- und Wochenmärkten jedoch keine Waren 
zum Verkauf an Endverbraucher feilgehalten werden.“ 

d) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

2. Art. 4 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des Eisenbahn- und Fern-
busverkehrs sowie auf Flughäfen dürfen in den allgemeinen Ladenschluss-
zeiten, an Heiligabend jedoch nur bis 17 Uhr, für die Abgabe von Reisebe-
darf geöffnet sein.“ 

3. In Art. 6 Abs. 2 Satz 3 wird nach der Angabe „Adventssonntage“ die Angabe 
„im Dezember“ eingefügt. 

4. In Art. 10 Abs. 2 wird die Angabe „der Gewerbeordnung (GewO)“ durch die 
Angabe „GewO“ ersetzt. 

 

5. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 1 werden die folgenden Abs. 2 bis 4 eingefügt: 

„(2) Auf bis zum …[einzusetzen: Tag vor dem Datum des Inkraft-
tretens] durch Rechtsverordnungen der Gemeinden aufgrund des § 14 
Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss in der am …[einzusetzen: 
Tag vor dem Datum des Inkrafttretens] geltenden Fassung festge-
setzte verkaufsoffene Sonn- und Feiertage ist Art. 6 Abs. 2 Satz 3 bis 
zum 30. November 2025 nicht anzuwenden. 

(3) Die aufgrund des § 20 Abs. 2a des Gesetzes über den Laden-
schluss in der am …[einzusetzen: Tag vor dem Datum des Inkrafttre-
tens] geltenden Fassung bewilligten Ausnahmen gelten bis zum Fristab-
lauf oder zu ihrem Widerruf, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 
2025 fort. 

(4) Auf Grundlage von § 23 Abs. 1 des Gesetzes über den Laden-
schluss vor dem …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Art. 13 Abs. 1] bewilligte Ausnahmen im öffentlichen Interesse gelten bis 
…[einzusetzen: Datum sechs Monate nach dem Datum des Inkraft-
tretens nach Art. 13 Abs. 1] fort.“ 

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 5. 

 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/7124 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisie-
rung seine Erledigung gefunden. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/7125 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisie-
rung seine Erledigung gefunden. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/6687 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/6685 und 19/6686 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/6328 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/6360 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/6328, Drs. 19/6360, 
Drs. 19/6685, Drs. 19/6686, Drs. 19/6687, Drs. 19/7124 und Drs. 19/7125 in 
seiner 30. Sitzung am 3. Juli 2025 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
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der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses unter Berücksich-
tigung der Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwick-
lung, Energie, Medien und Digitalisierung z u g e s t i m m t  mit der Maßgabe, 
dass 
 

1. In Art. 12a Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 die Angabe „die zuletzt durch die §§ 1 
und 2 der Verordnung vom 3. Dezember 2024 (GVBl. S. 643) geändert 
worden ist“ durch die Angabe „die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 
20. Mai 2025 (GVBl. S. 158) geändert worden ist“ ersetzt wird 

und 

2.  in Art. 12 Abs. 1 Satz 1 in beide Platzhalter der „31. Juli 2025“, 

3.  in Art. 12 im neuen Abs. 2 in beide Platzhalter der „31. Juli 2025“, 

4.  in Art. 12 im neuen Abs. 3 der „31. Juli 2025“, 

5.  in Art. 12 im neuen Abs. 4 in den ersten Platzhalter der „1. August 2025“ 
und in den zweiten Platzhalter der „1. Februar 2026“, 

6.  in Art. 12 im neuen Abs. 5 der „1. August 2027“, 

7.  in Art. 13 Abs. 1 der „1. August 2025“, 

8.  in Art. 13 Abs. 2 der „31. Juli 2025“, 

9.  in Art. 13 Abs. 3 der „1. Februar 2026“, 

10.  in Art. 13 Abs. 4 der „31. Juli 2025“  

eingesetzt werden. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/7125 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisie-
rung seine Erledigung gefunden. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/7124 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisie-
rung seine Erledigung gefunden. 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/6687 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 19/6685 und 19/6686 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/6328 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/6360 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 

Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Barbara Fuchs u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/6328, 19/7384 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

A b l e h n u n g  

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Roland Magerl, Johannes Meier, Elena 
Roon u. a. und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/6360, 19/7384 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

A b l e h n u n g  

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/6685, 19/7384 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

A b l e h n u n g  
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4. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/6686, 19/7384 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

A b l e h n u n g  

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, 
Volkmar Halbleib u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/6687, 19/7384 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Bayerisches Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) 
(Drs. 19/5953) 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 
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